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Die Gemeindezeitung 

GEMEINDEVERTRETUNGS– UND BÜRGERMEISTERWAHL AM 10. MÄRZ 2019 

Am Sonntag, 10. März 2019, finden im Land Salzburg die Gemeindevertretungs- und Bürger-
meisterwahlen statt. 

Zusätzlicher Wahlsprengel 

Die Gemeindewahlbehörde hat in Ihrer Sitzung am 07. Jänner 2019 die Aufteilung des  
Wahlsprengel 1 - Faistenau auf zwei Wahlsprengel beschlossen. Beide Wahllokale werden 
im Schulzentrum Eingang Turnhallen eingerichtet.  
Der Wahlsprengel Tiefbrunnau bleibt unverändert!  
Welchen Wahlsprengel Sie zugeteilt sind, entnehmen sie der amtlichen Wahlinformation!  

Wahlinformation 

In den nächsten Tagen wird wieder eine amtliche Wahlinformation  
zugestellt (siehe Abbildung rechts). Diese ist mit Ihrem Namen  
personalisiert und beinhaltet einen Zahlencode für die  
Beantragung einer Wahlkarte im Internet, einen  
schriftlichen Wahlkartenantrag mit Rücksendekuvert  
sowie für die schnellere Abwicklung bei der Wahl  
selbst. Zur Wahl am 10. März bringen Sie den  
personalisierten Abschnitt ins  
Wahllokal mit. Damit wird die  
Wahlabwicklung erleichtert. 

Briefwahl 

Wenn Sie am Wahltag nicht in Ihrem Wahllokal wählen können, dann beantragen Sie am 
besten eine Wahlkarte für die Briefwahl. Nutzen Sie dafür bitte das Service in unserer 
„Amtlichen Wahlinformation“. 

Drei Möglichkeiten des Antrages: 
Persönlich in der Gemeinde, schriftlich mit der beiliegenden personalisierten  
Anforderungskarte mit Rücksendekuvert oder elektronisch im Internet.  Mit dem  
personalisierten Code auf unserer Wählerverständigungskarte können Sie rund um die Uhr 
auf www.wahlkartenantrag.at ihre Wahlkarte beantragen. 

Festlegungen der Wahlbehörde: 

Wahlsprengel 01 - Faistenau 03 - Tiefbrunnau 02 - Faistenau 

  

Wahllokal 

Schulzentrum 
Eingang Turnhalle 

Barrierefrei 

Kindergarten 
Tiefbrunnau 

Tiefbrunnaustraße 60 

Schulzentrum 
Eingang Turnhalle 

Barrierefrei 
Wahlzeit 07.00 - 16.00 Uhr 07.00 - 15.00 Uhr 07.00 - 16.00 Uhr 

Verbotszonen 50 m im Umkreis des Wahllokales 

Achtung: Einschreiben sind im 
Postamt Hof abzuholen 

Die Wahlkarten sind per Einschreiben 
zuzustellen.  Das bedeutet, dass an der 
Wohnadresse jemand zuhause sein 
muss, sonst wird die Wahlkarte im 
Postamt in Hof bei Salzburg (!)
hinterlegt.  Wir empfehlen, die Wahlkar-
ten persönlich im Gemeindeamt abzu-
holen. 

Wahlkarten früh und persönlich 
beantragen - kein Antrag per  
Telefon! 

Beantragen Sie Ihre Wahlkarte mög-
lichst frühzeitig. Ein Antrag per Telefon 
ist nicht möglich. Der letztmögliche 
Zeitpunkt für die Ausstellung einer 
Wahlkarte ist der Donnerstag,   
07. März 2019. Es ist möglich, die Wahl-
karte mit der Post zu übersenden oder 
am Wahltag bei einer Wahlbehörde 
abzugeben. 

Wahlkarten auch für bettlägerige 
Menschen 

BürgerInnen, die aufgrund einer Gehbe-
hinderung oder Krankheit nicht persön-
lich ins Wahllokal kommen können, 
empfehlen wir, ebenfalls eine Wahlkarte 
zu beantragen und diese persönlich 
bzw. mittels Vollmacht abholen zu las-
sen.  Die Wahl ist dann bereits vor dem 
Wahltag möglich. Eine besondere Wahl-
behörde ist eingerichtet. 
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GEMEINDE FAISTENAU 
Am Lindenplatz 1 
5324 Faistenau 
Tel.: +43 6228 2212 0 
Fax: +43 6228 2212 36 
E-Mail: gemeinde@faistenau.at 
www.faistenau.gv.at 
 

ÖFFNUNGSZEITEN: 
Mo - Fr  08:00 - 12:00 Uhr 
Mo   14:00 - 18:30 Uhr    
Do   14:00 - 16:00 Uhr 
 

DIE NÄCHSTE GEMEINDEZEITUNG    
ERSCHEINT IM APRIL 2019 
 

IHRE INHALTE: 
Wir veröffentlichen gerne Beiträge der 
Faistenauer Vereine, Firmenneueröff-
nungen usw. 

WICHTIG: 
Wenn Sie einen Artikel für die nächste 
Ausgabe haben, diesen bitte bis           
08. März 2019 per E-Mail an                          
bauamt@faistenau.at schicken. 
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DAS FAISTENAUER 
DORFMOBIL IST DA! 
Für Fahrten zum Arzt, zur Apotheke, 
Gemeinde, Kirche, Bank, Salzburger 
Tafel, ins Seniorenheim oder zum 
nächsten Geschäft. 

Befördert werden ältere Menschen die 
ihren Wohnsitz in Faistenau haben, die 
wenig mobil sind, kein Auto bzw. keinen 
Führerschein haben oder nicht mehr 
fahren können und die für die unten 
angeführten Fahrten auch nicht auf 
Angehörige zählen können sowie  
Faistenauer, die in den Seniorenheimen 
Hof und Thalgau leben. 

Betriebszeiten:  
Mo-Fr 8-18 Uhr, Do bis 20 Uhr 

Fahrtkosten: 3 Euro innerhalb von    
Faistenau, 5 Euro nach Hof, Hintersee 
und ins Seniorenheim Thalgau 

Jeder Nutzer muss dem Verein         
Dorfmobil Faistenau beitreten -  
keine Mitgliedsgebühr! 

Reservierungen unter der Nummer: 
0664/233 46 17 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
Von der Gemeinde Faistenau wird folgende Stelle zur Besetzung als Karenzvertre-
tung ausgeschrieben: 
 

Kindergartenpädagogin / Kindergartenpädagoge 
als gruppenführende(n) Leiterin/Leiter  

im Kindergarten Tiefbrunnau 
 

Beschäftigungsbeginn:   spätestens 01. September 2019 
Beschäftigungsausmaß:  34 Wochenstunden  
         (= 85 % der Vollbeschäftigung) 
 

Dienstzeit:       Montag — Freitag jeweils 07:30 - 13:00 Uhr  
         (ohne Vorbereitungszeit) 
 
Voraussetzung: 
abgeschlossene Ausbildung als Kindergartenpädagogin/Kindergartenpädagogen 
(Leiter-/Leiterinnen-Ausbildung von Vorteil) 
 
Auf das Dienstverhältnis findet das Salzburger Gemeinde-Vertragsbediensteten-
Gesetz 2001 i.d.g.F. Anwendung. Die Stellenvergabe erfolgt unter Beachtung des 
Sbg. Gleichbehandlungsgesetzes. Die Entlohnung ist abhängig von Qualifikation und 
Erfahrung (Vordienstzeitanrechnung) und beträgt bei einem Beschäftigungsaus-
maß von 85% monatlich mindestens € 2.117,35 brutto, zuzüglich allfälliger Zulagen. 
 
Schriftliche Bewerbungen sind unter Anschluss eines Lebenslaufes, Zeugnissen 
und den üblichen Bewerbungsunterlagen im Gemeindeamt Faistenau, Am Linden-
platz 1, bis längstens Freitag, 15. März 2019, 12:00 Uhr, abzugeben, einzusenden oder 
zu mailen (gemeinde@faistenau.at). 
 
Anlässlich der Bewerbung anfallende Kosten/Spesen werden nicht ersetzt. 
 
Der Bürgermeister 
Josef Wörndl 

http://www.faistenau.gv.at/#
callto:+43622822120
mailto:gemeinde@faistenau.at

